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Erwägungen

E. 1
A.________ (Klägerin, Beschwerdeführerin) reichte am 22. Mai 2022 beim Bezirksgericht
Zürich eine Klage ein, mit der sie verlangte, die B.________ AG (Beklagte,
Beschwerdegegnerin) sei zu verurteilen, ihr "vollumfänglich Zugang an die gesamten
Akten zu erteilen" und ferner eine "Entschädigung von Fr. 12'000 für die Verletzung ihr[es]
Auskunftsrecht[s]", eine "Entschädigung von Fr. 250'000 wegen Verletzung des
Bankgeheimnisses" sowie Schadenersatz in Höhe von Fr. 22 Mio. zu bezahlen. Ausserdem
beantragte sie die unentgeltliche Rechtspflege.

Mit Beschluss vom 22. November 2022 wies das Bezirksgericht das Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege zufolge Aussichtslosigkeit der Klagebegehren ab. Dieser
Beschluss blieb unangefochten.

Mit Verfügung vom 24. Januar 2023 setzte das Bezirksgericht der Klägerin Frist zur
Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 180'000.-- an.

Die Klägerin focht diese Verfügung mit Beschwerde beim Obergericht des Kantons Zürich
an. Dieses wies die Beschwerde mit Urteil vom 17. März 2023 ab, soweit es darauf eintrat.

Die Klägerin hat gegen dieses Urteil beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht und
(auch) für das bundesgerichtliche Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege ersucht.

Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.

E. 2.1
Die Beschwerde ist von vornherein unzulässig, soweit sie sich gegen den - unangefochten
gebliebenen - erstinstanzlichen Beschluss vom 22. November 2022 richtet, in dem das
Bezirksgericht das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das erstinstanzliche
Verfahren abgewiesen hat. Dieser Beschluss stellt kein taugliches Anfechtungsobjekt dar (
Art. 75 BGG ).

E. 2.2
Ob die Beschwerde gegen den angefochtenen Vor- und Zwischenentscheid des
Obergerichts vom 17. März 2023 betreffend die Ansetzung einer Frist zur Leistung eines
Kostenvorschusses unter dem Gesichtspunkt von Art. 93 Abs. 1 BGG an sich zulässig ist
(vgl. BGE 142 III 798 E. 2.3), kann dahingestellt bleiben:

E. 2.3.1
Denn Beschwerden an das Bundesgericht sind jedenfalls hinreichend zu begründen,
ansonsten darauf nicht eingetreten werden kann ( BGE 140 III 115 E. 2; 134 II 244 E. 2.1).
In der Beschwerdeschrift ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene
Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Unerlässlich ist dabei, dass auf die Begründung



des angefochtenen Entscheids eingegangen und im Einzelnen aufgezeigt wird, worin eine
vom Bundesgericht überprüfbare Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei
soll in der Beschwerde an das Bundesgericht nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im
kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den
als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen ( BGE 140 III 115 E. 2,
86 E. 2).

Die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht prüft das
Bundesgericht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und
begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ).

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der
Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf
einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ). Die
Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und
substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen ( BGE 140 III
16 E. 1.3.1 mit Hinweisen).

E. 2.3.2
Das Obergericht legte einlässlich dar, aus welchen Gründen die angefochtene
Kostenvorschussverfügung rechtskonform ist. Die Beschwerdeführerin erhebt zwar eine
Reihe von Vorwürfen (Verletzungen der EMRK, Diskriminierung, Willkür, überspitzter
Formalismus, Rechtsverweigerung, Verstoss gegen die Prinzipien der "Einfachheit und
Klarheit" des Verfahrens und der "Waffengleichheit", Gehörsverletzungen, Verletzungen
des Bundesgesetzes über den Datenschutz [SR 235.1], Missachtung der sozialen
Untersuchungsmaxime, unrichtige Sachverhaltsfeststellungen), ohne aber nachvollziehbar
und in einer den eben dargelegten Begründungsanforderungen genügenden Weise auf die
Entscheidbegründung des Obergerichts einzugehen und aufzuzeigen, inwiefern das
angefochtene Urteil konkret Recht verletzt oder entscheidrelevante, offensichtlich
unrichtige Sachverhaltsfeststellungen enthält. Die Beschwerde enthält somit offensichtlich
keine hinreichende Begründung.

E. 3
Folglich ist auf die Beschwerde im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 108 Abs. 1 lit. a
und lit. b BGG nicht einzutreten.

Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das bundesgerichtliche
Verfahren ist abzuweisen, weil die Beschwerde von vornherein aussichtslos war (siehe Art.
64 Abs. 1 BGG ). Die Gerichtskosten sind gemäss Art. 66 Abs. 1 BGG der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen.
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